
m§ 1. ALLGEMEINES - GELTUNGSBEREICH
1.1 Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von 
unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir 
nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere 
Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von 
unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an 
den Kunden vorbehaltlos ausführen.
1.2 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses 
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
1.3 Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 
Abs. 1 BGB.

§ 2. ANGEBOT – ANGEBOTSUNTERLAGEN
2.1 Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses 
innerhalb von 2 Wochen annehmen.
2.2 An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir 
uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, 
die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde 
unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Für den Fall der Verletzung dieser 
Vertragspflicht behalten wir uns Schadensersatzansprüche vor.

§ 3 BEISTELLMATERIAL
Vom Kunden beizustellende Materialien (Papier, Daten, Beilagen etc.) sind uns frei Haus 
anzuliefern. 

§ 4 PREISE – ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
4.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise 
„ab Werk“, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.
4.2 Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird 
in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert aus-
gewiesen.
4.3 Wir gewähren 2% Skonto bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Fälligkeit, ansons-
ten hat Zahlung spätestens innerhalb von 30 Tagen abzugsfrei zu erfolgen. Es gelten die 
gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.
4.4 Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur 
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem 
gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 5 LIEFERZEIT
5.1 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen 
Fragen sowie die Aushändigung aller Arbeitsunterlagen (Druckdaten usw.) sowie beizu-
stellenden Materialien durch den Kunden voraus.
5.2 Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungs-
gemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten 
Vertrages bleibt vorbehalten.
5.3 Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, ein-
schließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche 
oder Rechte bleiben vorbehalten.
5.4 Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den 
Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
5.5 Vereinbarte Lieferzeiten sind grundsätzlich nur Circa-Termine, sofern sie nicht aus-
drücklich als Fixtermine schriftlich zugesagt wurden. Höhere Gewalt entbindet uns 
grundsätzlich von jeder Lieferverpflichtung, gleichgültig, ob sich diese höhere Gewalt in 
Betrieben der Vor- oder Zulieferer ergeben hat. In derartigen Fällen ist der Auftraggeber 
nicht berechtigt, vom Auftrag zurückzutreten oder uns für etwaige Schäden haftbar zu 
machen. 
5.6 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende 
Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB 
ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von 
uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist geltend zu machen, dass sein 
Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.
5.7 Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf 
einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung 
beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurech-
nen. Sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden grob fahrlässigen 
Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
5.8 Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu 
vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 
beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schaden begrenzt.
5.9 Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im 
Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3% des Lieferwertes, 
maximal jedoch nicht mehr als 15% des Lieferwertes.
5.10 Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten.

§ 6 GEFAHRENÜBERGANG – VERPACKUNGSKOSTEN
6.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab 
Werk“ vereinbart. Lieferungen erfolgen ab Lieferbetrieb auf Rechnung und Gefahr des 
Auftraggebers, falls dies nicht anders schriftlich vereinbart wurde.
6.2 Für die Rücknahme von Verpackungen gelten gesonderte Vereinbarungen.
6.3 Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung 
eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.

§ 7 MÄNGELRÜGEN UND MÄNGELHAFTUNG
7.1 Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB 
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen 
ist.
7.2 Mängelrügen sind nur unverzüglich nach Erhalt der Ware zulässig. Mängel eines Teiles 
der Lieferung können nicht zur Beanstandung der ganzen Lieferung führen. Soweit ein von 
uns zu vertretender Mangel der Ware vorliegt, haben wir das Recht der Nachbesserung 
oder der Ersatzlieferung. Abweichungen in der Beschaffenheit des von uns gekauften 
Materials, der Kunststoffplatten oder sonstigen Materialien können nicht beanstandet wer-
den, sofern sie jenen Toleranzen entsprechen, die branchenüblich sind.
7.3 Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt 
oder Minderung zu verlangen
7.4 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde 
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, ein-

schließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt.
7.5 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesent-
liche Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
7.6 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz.
7.7 Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlos-
sen. Dies gilt insbesondere auch für Mangelfolgeschäden.
7.8 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab 
Gefahrenübergang. 

§ 8 GESAMTHAFTUNG
8.1 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 8 vorgesehen, ist – ohne 
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies 
gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertrags¬abschluss, 
wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von 
Sachschäden gemäß § 823 BGB.
8.2 Für die Verjährung aller Ansprüche, die nicht der Verjährung wegen eines Mangels der 
Sache unterliegen, gilt eine Ausschlussfrist von 18 Monaten. Sie beginnt ab Kenntnis des 
Schadens und der Person des Schädigers.
8.3 Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf 
Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.
8.4 Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder einge-
schränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer 
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 9 EIGENTUMSVORBEHALTSSICHERUNG, URHEBER- UND SONSTIGE RECHTE
9.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen 
aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere 
bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache innerhalb angemessener Frist 
zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt 
vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, 
der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemes-
sener Verwertungskosten – anzurechnen. Statt des Rücktritts vom Vertrag können wir 
Schadensersatzansprüche geltend machen.
9.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er 
verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden aus-
reichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforder-
lich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
9.3 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit 
der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer 
Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.
9.4 Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu ver-
kaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages 
(einschließlich MwSt) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen 
seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache 
ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung 
bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung 
selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung 
nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den verein-
nahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein 
Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder 
Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der 
Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum 
Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
9.5 Die von uns zur Herstellung der Vertragsware eingesetzten Betriebsgegenstände, 
insbesondere Filme, Klischees, Entwürfe, Manuskripte, Lithographien, Druckplatten, 
Stehsätze, Stanzwerkzeuge und zugehörige Zeichnungen (im Folgenden: Werkzeuge) blei-
ben auch dann im alleinigen Eigentum von der Paul Mühl GmbH wenn die Herstellung oder 
Beschaffung dem Kunden teilweise oder vollständig in Rechnung gestellt wird. Die Paul 
Mühl GmbH ist berechtigt, diese Werkzeuge zwölf Monate nach der letzten Ausführung 
eines Auftrages, bei dem die Werkzeuge eingesetzt werden, zu vernichten, ohne dass ein 
finanzieller Ausgleich von der Paul Mühl GmbH an den Kunden zu erfolgen hat. 
9.6 Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausführung, seines Auftrages Rechte, 
insbesondere Urheberrechte Dritter, verletzt werden. Der Auftraggeber hat uns von allen 
Ansprüchen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung freizustellen.
9.7 Urheberrechte, gewerbliche Schutzrechte sowie alle Rechte auf Untersagung 
der Nachmachung und Vervielfältigung, die an unseren Systemen, Entwürfen, 
Skizzen und dergl. entstehen, verbleiben uns einschließlich der daraus resultieren-
den Schadensersatzansprüche. Nachmachung und Nachdruck ist daher ohne unsere 
Genehmigung nicht zulässig.
9.8 Die Paul Mühl GmbH behält sich das Eigentum und sämtliche Schutzrechte an Paul 
Mühl GmbH bereitgestellten Formen, Muster, Abbildungen, Druckklischees, Zeichnungen 
und sonstige technischen Unterlagen vor. Der Kunde darf sie nur in der vereinbarten 
Weise nutzen.

§ 10. HERSTELLERHINWEIS
Wir können auf den Vertragserzeugnissen in geeigneter Weise einen Herstellerhinweis 
anbringen. Der Auftraggeber kann das nur untersagen, wenn er hieran ein überwiegendes 
Interesse hat.

§ 11 GERICHTSSTAND – ERFÜLLUNGSORT
10.1 Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist München Gerichtsstand; 
10.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts 
ist ausgeschlossen.
10.3 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz 
Erfüllungsort.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der 
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